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ab 1. März

Freitag, 10. März

Samstag, 11. März

Samstag, 17. März

Einladung zur
Ehrung für besondere Leistungen
im Einzel- und Mannschaftswettkampf im Jahr 2022

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

aufgrund der herausragenden Leistungen im Jahr 2022 wurden 
sowohl viele erfolgreiche Einzelsportlerinnen und Einzelsportler 
als auch Mannschaften unserer Gemeinde für die diesjährige  
Ehrung vorgeschlagen.

Hierzu lade ich Sie am Dienstag, den 07.03.2023
um 18:00 Uhr in die Kelter ein.

An diesem Abend können Sie viele Sportlerinnen und Sportler aus  
unterschiedlichen Disziplinen tre�en und im persönlichen  
Gespräch Erfahrungen austauschen und neue Kontakte schließen.

Ihr

Thomas Matrohs
Bürgermeister
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 TERMINE & VERANSTALTUNGEN

März
Samstag,  4. März 2023 Zehntscheuer Vernissage mit Konzert 

„Jordan Reyne“
Zehntscheuer

Montag, 6. März 2023 Bücherei Deizisau Zeit für Geschichten Bücherei
Dienstag, 7. März 2023 Gemeinde Deizisau Sportlerehrung Gemeindehalle

Evang. Kirchengemeinde Seniorennachmittag Evang. Gemeindehaus
Mittwoch, 8. März 2023 Schlepperfreunde Deizisau Hauptversammlung Waldeck
Freitag, 10. März 2023 Bücherei Deizisau

Zehntscheuer
Osterbasteln
Comedy „Micha Marx“

Bücherei
Zehntscheuer

Samstag, 11. März 2023 SDC Wire Kings Deizisau Dart-Dorf-Turnier Schützenhaus
Siedler- und Kleingärtner Verein DeizisauHauptversammlung Rettichbar

Donnerstag, 16. März 2023Concordia Deizisau Hauptversammlung Waldeck
Samstag, 18. März 2023 Team Warentauschtag Warentauschtag Gemeindehalle
Donnerstag, 23. März 2023Förderverein GMS Deizisau Hauptversammlung Brunnenstube
Freitag, 24. März 2023 Schützengilde Deizisau Hauptversammlung Schützenhaus
Samstag, 25. März 2023 Gemeinde Deizisau Markungsputzete Ortsbereich
Sonntag, 26. März 2023 Zehntscheuer Musikalisches FrühstückZehntscheuer
Montag, 27. März 2023 Bücherei Deizisau

LandFrauen Deizisau
Kindertheater
Hauptversammlung

Gemeindehalle
Evang. Gemeindehaus
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Am 22.02.2023 war Bürgermeister Thomas Matrohs gemeinsam mit Oberbürgermeister 
Dr. Johannes Fridrich (Nürtingen) für ein Interview zu Gast bei Hitradio Antenne1.

Hintergrund war die bevorstehende einjährige Testphase der neuen 
Abflugroute in Richtung Süden am Stuttgarter Flughafen.
Während sich die hoch belasteten Kommunen östlich des Flughafens mit der  
neuen Ab�ugroute zum Teil Entlastungen erho�en, lehnen andere Kommunen 
diese neue Ab�ugroute strikt ab.
Im Folgenden sind die Fragen von Hitradio Antenne1 sowie die Antworten von BM 
Thomas Matrohs abgedruckt.

Frage von Hitradio Antenne1:
Warum begrüßen Sie – warum begrüßen die Menschen 
in Deizisau, dass die Flugroute geändert wird?
BM Matrohs: Die Gemeinde Deizisau gehört zu den Kom-
munen, die im Neckartal am stärksten von Fluglärm betrof-
fen ist. Laut aktuellem Fluglärmgutachten gelten in Deizi-
sau mehr als 20 % der Bewohnerinnen und Bewohner als 
vom Fluglärm „hoch Belastete“. Im Übrigen gibt es lediglich 
3 Gemeinden (von 25 untersuchten Kommunen) mit so 
einem hohen Wert an „hoch belasteten“ Personen im Ge-
meindegebiet. Im Luftraum über Deizisau �nden, je nach 
Windrichtung, entweder alle An�üge oder alle Ab�üge 
statt. Wir liegen direkt unterhalb der An�ug- bzw. Ab�ug-
grundlinie. Darüber hinaus ist über Deizisau der Drehpunkt 
für die Flugzeuge, deren Flugziele im Süden sind.
Mit der neuen, verkürzten Ab�ugroute in Richtung Süden 
erwarten wir Lärmpausen, die es ohne diese neue Ab�ug-
route nicht geben kann.

Frage: Hat es Vorteile 
für Ihre Gemeinde?
BM Matrohs: Natürlich hat 
es Vorteile für Deizisau. Wir 
haben ja vor allem im Neckartal 
Mehrfachbelastungen von ganz unterschiedlichen Lärm-
quellen. Fluglärm, Straßenlärm, Schienenlärm, Industrie-
lärm. Da ist jede Lärmpause wichtig!

Frage: Können Sie den Unmut der anderen Gemeinden 
(Aichtal, Wolfschlugen, Nürtingen usw.) verstehen?
BM Matrohs: Ich sehe es etwas di�erenzierter: Es wird in 
den von Ihnen erwähnten Kommunen Menschen geben, 
die nun ab und zu einzelne Flugereignisse wahrnehmen 
werden. Im Übrigen hat man sich darauf verständigt, dass 
im Durchschnitt nie mehr als 2 Flugzeuge pro Stunde diese 
neue Route nehmen sollen. Nehmen wir die Stadt Nürtin-
gen als Beispiel. In kleineren Teilorten werden sicherlich die 
Flug-Einzelschallereignisse künftig zum Teil wahrgenom-
men werden. Für den Großteil der Stadt Nürtingen ändert 
sich aber nichts. Und das ist der große Unterschied zu den 
hoch Belasteten in den vielen Städten und Gemeinden 
im Neckartal. Dort nehmen eben nahezu alle Betro�enen 
wahr, ob ein Flugzeug �iegt oder es eben nicht �iegt. Die 
Frage ist vielmehr: Warum sollen Lärmereignisse immer 
bei den Hauptbelasteten verbleiben, jedoch andererseits 
die Vorteile, die ein Flughafen für das Thema Mobilität und 
Wirtschaftskraft mit sich bringt, allen zugute kommt? Und 
warum sich beim Thema „neue Flugroutenführung“ bspw. 
die Stadt Aichtal (wo die Flugzeuge ihre notwendige Ziel-
höhe von mind. 5000 Fuß erreicht haben) medial so sehr in 
den Vordergrund spielt, kann ich überhaupt nicht nachvoll-
ziehen, zumal dort ja ausdrücklich keine weitere Lärmmes-
sung vom Bürgermeister gewünscht wird.

Frage: Können Sie verstehen, dass sie klagen?
BM Matrohs: Das Gute an unserem Rechtsstaat ist doch, 
dass man eine Klage anstreben kann, wenn man sich im 
Unrecht fühlt. Das machen nun die von Ihnen beschriebe-
nen Kommunen. Ich sehe darin keinen Makel und kann es 
daher durchaus nachvollziehen.

Frage: In der Fluglärmkommission sitzen eher Mitglie -
der, die von der Änderung profitieren – Gemeinden, die 
dadurch belastet werden nicht – ist das fair?
BM Matrohs: Ich möchte Ihrer Fragestellung widersprechen. 
Zunächst einmal sitzen in der Fluglärmkommission, Kom-
munen und Vertreter von Institutionen, denen es wichtig 
ist, ernsthaft Fluglärm zu thematisieren und Verbesserun-
gen für die vom Fluglärm Betro�enen zu bewirken. Für 
die Aufnahme von Kommunen in die Fluglärmkommissi-
on gibt es ganz klare Vorgaben. Das gilt für die Kommu-
nen östlich und westlich des Flughafens gleichermaßen. 
Die Auswirkungen der neuen Ab�ugroute betre�en je-
doch nur Kommunen, die östlich des Flughafens liegen. 

 
Quelle: Flightradar24 – Flugspuren-Auswertung am 26.02.2023 
– „Eurowings Airbus 319 �iegt die neue Ab�ugroute“

Radio-Interview von Bürgermeister Thomas Matrohs
 bei Antenne 1 am 22.02.2023
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Das sind die direkten Flughafen Anrainer Neuhausen und 
Ost�ldern sowie Esslingen, Denkendorf, Deizisau und Alt-
bach. Vier dieser erwähnten Kommunen versprechen sich 
von der neuen Ab�ugroute spürbare Entlastungen für ihre 
Bürgerschaft, zwei Kommunen sehen dies anders. Pro�tie-
ren werden aber von dieser neuen Ab�ugoute auch viele 
weiteren einwohnerstarken Kommunen wie bspw. Plochin-
gen, Wernau und Wendlingen, die jedoch keinen Sitz in der 
Fluglärmkommission haben. Dass viele Menschen entlastet 
werden, die aktuell die Hauptlast ertragen müssen, halte 
ich in der Tat für fair. Eins ist doch ebenso klar: Die neue 
Ab�ugroute führt über deutlich weniger dicht-besiedeltes 
Gebiet als die bisherige – solche Fakten dürfen nicht unter 
den Tisch fallen.

Frage: Kann man nicht auch sagen: jeder der hinzieht, 
weiß doch worauf er sich einlässt?
BM Matrohs: Ihre Frage könnte man auch gleichsetzen mit 
der Aussage „Die, die schon immer Lärm hatten, sollen sich 
gefälligst nicht so anstellen.“ So eine Aussage lehne ich 
strikt ab. Jeder weiß, dass Straßenlärm, Schienenlärm, Flug-
lärm und Industrielärm krankmachen können (Stressfaktor, 
Herz-Kreislaufbeschwerden, Schlafstörungen).
Und deswegen muss es ein politisches und gesellschaftli-
ches Ziel sein, Lärm zu reduzieren. Nun ist es aber so, dass 
der gesamte Großraum Stuttgart als starke Wirtschaftsregi-
on eben auch von den Vorzügen des Flughafens als Mobili-
tätskreuz pro�tiert. Privatpersonen genauso wie die Indus-
trie. Warum sollen dann die negativen Auswirkungen nur 
von den ohnehin stark betro�enen Kommunen getragen 
werden?

Nach objektiven Maßstäben soll nun eine Ab�ugroute eta-
bliert werden,
•	 die Lärmpausen und damit Entlastungen für viele zehn-

tausende Bürger im dicht-besiedelten Bereich bringt,
•	 und bei der die Streckenführung deutlich kürzer ist: Es 

wird also Kerosin und CO2 eingespart.
Interessant �nde ich schon, dass dieses Umweltargument 
der CO2-Einsparung bei den Gegnern der neuen Ab�ug-
route gar keine Rolle spielt. Veränderungen werden oft 
befürwortet, Umweltschutz wird auch befürwortet: „Ja“ – 
aber bitte nicht, wenn mit Auswirkungen für einen selber 
zu rechnen ist. „Not in my backyard!“ – leider ist so eine 
Haltung immer häu�ger in unserer Gesellschaft zu beob-
achten. Die Kommunen im Nahbereich des Stuttgarter 
Flughafens haben durch den Flughafen gewisse Mobilitäts-
vorteile, also können wir uns die negativen Begleiterschei-
nungen (die Lasten) auch teilen. Im Übrigen gibt es hierfür 
ein schönes Wort: „Solidarität“

Wie begleiten Sie die Testphase?
BM Matrohs: Selbstverständlich werde ich mir die Flugbe-
wegungen der neuen Flugroute sehr genau auch an un-
terschiedlichen Standorten anschauen und anhören. Auch 
wenn ich als starker Befürworter der neuen Route in eini-
gen Kommunen nicht gerne gesehen bin, aber natürlich 
will ich wissen, wie es sich bspw. im Sauhag, in Wolfschlu-
gen und in Hardt anhört, wenn dort die Flugzeuge �iegen.
Gleichermaßen werde ich natürlich auch beobachten, wie 
die Lärmpausen in unserer Gemeinde wahrgenommen wer-
den.

Wir sind eine Einrichtung des Kreisjugendrings Esslingen e.V.

Klein NeFingen 2023 steht in den Startlöchern!

Es geht wieder los. 
Vom 1. März bis 31. März 2023 können Sie ihr Kind auf der 
�<�o���]�v���E���.�v�P���v���,�}�u���‰���P�����(�º�Œ���<�o���]�v���E���.�v�P���v���î�ì�î�ï�����v�u���o�����v�X

Vom 1. bis 7. September wird es, wie schon in 2022, wieder viele 
Betriebe in Pavillons im Freien, auf dem Deizisauer Festplatz ge-
ben. 
���o�o���������š�Œ�]���������µ�v�š���Œ�•�š�º�š�Ì���v�������•���•�š�����Ÿ�•���Z�����>�������v���]�v�������Œ���l�o���]�v�•�š���v��
�<�}�u�u�µ�v���������•���>���v���l�Œ���]�•���•�����•�•�o�]�v�P���v���µ�v�����š�Œ���P���v�������Ì�µ�������]�U�������•�•��
�<�o���]�v���E���.�v�P���v�����o�•���^�š�����š���P���o�����š���µ�v���������Œ���^�‰�]���o�•�‰���˜���P���Œ���v�Ÿ���Œ�š���Á�]�Œ���X

�����•�����v�u���o�����(�}�Œ�u�µ�o���Œ���Á�]�Œ�������µ�(���µ�v�•���Œ���Œ���,�}�u���‰���P���� 
�Á�Á�Á�X�l�o���]�v�r�v���.�v�P���v�X����

�������D�]�©�Á�}���Z�U���í�X���D���Œ�Ì���µ�u���í�î���h�Z�Œ���(�Œ���]�P���•���Z���o�š���š�X��

Die weiteren Anmeldeunterlagen werden wir dann – mit der Zusage 
�(�º�Œ�����]�����^�‰�]���o�•�š�����š���t���‰���Œ���D���]�o���À���Œ�•���Z�]���l���v�X�����]���������Ì���Z�o�µ�v�P�����Œ�(�}�o�P�š���‰���Œ��
Überweisung.

Unsere Teilnahmebeiträge 2023:
Das erste Kind zahlt 150 Euro, das zweite Kind 140 Euro
Hat eine Familie drei Kinder oder mehr, für die sie Kindergeld erhält, 
�]�•�š�����]�����^�š���+���o�µ�v�P���(�}�o�P���v�����W
o 1. Kind: 120 Euro
o 2. Kind: 110 Euro
o 3. Kind: 100 Euro
�}�� �ð�X���<�]�v���W���'�Œ���Ÿ�•

Inhaber*innen der Wernau Card, Alleinerziehende, Hartz4-Empfän-
�P���Œ�Ž�]�v�v���v�U�����Œ�����]�š�•�o�}�•���v�P���o�����u�‰�(���v�P���Œ�Ž�]�v�v���v���µ�v�����D���v�•���Z���v���]�v���.�v���v-
�Ì�]���o�o���‰�Œ���l���Œ���v���^�]�š�µ���Ÿ�}�v���v�����Œ�Z���o�š���v�U�������v�l���l�}�u�u�µ�v���o���Œ���•�µ�•���Z�º�•�•���U�����]�v����
�Ì�µ�•���š�Ì�o�]���Z�������Œ�u���˜�]�P�µ�v�P
�<�]�v�����Œ�U�����]�����v�]���Z�š�����µ�•���t���Œ�v���µ���}�����Œ�������]�Ì�]�•���µ���l�}�u�u���v�U�������Ì���Z�o���v��
zusätzlich zum anfallenden Preis 20 Euro

Für Wernauer Kinder wird es auch dieses Jahr wieder einen Bustrans-
�(���Œ�����u���D�}�Œ�P���v���v�����Z�������]�Ì�]�•���µ���µ�v�������u���������v�����Ì�µ�Œ�º���l���v�����Z���t���Œ�v���µ��
geben.
���]�����&���Z�Œ�l���Œ�š�����l�}�•�š���š���ï�ì�����µ�Œ�}�X

�t�]�Œ���(�Œ���µ���v���µ�v�•�����µ�(�����µ���Z���µ�v�������]�v���P�Œ�}�˜���Œ�Ÿ�P���•���<�o���]�v���E���&�]�v�P���v���î�ì�î�ï�U���u�]�š��
�À�]���o���^�}�v�v�����µ�v�����^�‰���˜�J

�&�º�Œ���Á���]�š���Œ�����/�v�(�}�Œ�u���Ÿ�}�v���v���}�����Œ�������]���&�Œ���P���v���l�‚�v�v���v���Á�]�Œ�� 
�‰���Œ���D���]�o�W���Z���]�l���›�l�o���]�v�r�v���.�v�P���v�X�������}�����Œ�� 
�š���o���(�}�v�]�•���Z���ì�ó�í�ñ�ï�r�ó�ì�í�ï�ó�ì���l�}�v�š���l�Ÿ���Œ�š���Á���Œ�����v�X

mit Unterstützung von und

��

�)�U�D�X�H�Q���D�O�O�H�U���.�R�Q�I�H�V�V�L�R�Q�H�Q���I�H�L�H�U�Q���L�Q����
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�'�D�V���:�*�7���7�H�D�P���O�l�G�W���D�P���)�U�H�L�W�D�J�����������0�l�U�]���L�Q�V���(�Y�D�Q�J�H�O�L�V�F�K�H����
�*�H�P�H�L�Q�G�H�K�D�X�V���'�H�L�]�L�V�D�X���H�L�Q�����0�l�Q�Q�H�U���V�L�Q�G���H�E�H�Q�I�D�O�O�V���Z�L�O�O�N�R�P�P�H�Q����
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6 |  Amtsblatt der Gemeinde Deizisau · Freitag, 03. März 2023 · Nr. 9

Amtliche Bekanntmachungen

Gemeindeverwaltung

Bürgermeisteramt Deizisau 
Am Marktplatz 1, 73779 Deizisau 
Telefon:  07153 / 7013-0
Telefax:  07153 / 7013-40
E-Mail:  post@deizisau.de
Internet:  www.deizisau.de

Öffnungszeiten

Mo., Di., Do., Fr.    8.00 – 12.00 Uhr
Dienstag    14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch    geschlossen 

Neuerungen ab der Freibadsaison 2023

Das Deizisauer Freibad hat seinen festen Platz in der Ge-
meinde und erfreut sich großer Beliebtheit.
Der Betrieb des Deizisauer Freibades erwirtschaftet einen 
Jahresverlust zwischen 250.000 bis 300.000 €. Der Erhalt des 
Bades ist langfristig nur möglich, wenn dieser Fehlbetrag 
verringert wird. Deshalb hat der Gemeinderat in seiner Sit-
zung am 13.12.2022 folgende Maßnahmen zur Kostenredu-
zierung beschlossen.

Verkürzung der Badesaison
Die reguläre Badesaison beginnt ab diesem Jahr am 
15.05.2023 und endet wie gewohnt am letzten Sonntag im 
September, 24.09.2023.

Wir sind eine Einrichtung des Kreisjugendrings Esslingen e.V. und der Gemeinde Deizisau 

Schreibwerkstatt 
mit Angelika B. Lauppe, 
Dozentin für Kreatives Schreiben 

 
 

Kreatives Schreiben in der Zehntscheuer Deizisau  
für alle Altersgruppen 
im Rahmen der Reihe X-WimS: Zehntscheuer - Wissen mit Spaß 

 

Termine, jeweils einmal im Monat 
freitags von 15 bis 17 Uhr in der Zehntscheuer: 

2023:  17.03. / 21.04. / 19.05. /  
     16.06. / 14.07. 

Kostenbeitrag: 35 Euro 
Der Kostenbeitrag ist zu Kursbeginn direkt zu entrichten. 

 

Anmeldung:  
Zehntscheuer Deizisau 
Tel.: 07153 701370 

Mail: info@zehntscheuer-deizisau.de 
 

Schreibwerkstttatttttttttttttt
mit Angelika B. Lauppe,
Dozentin für Kreatives Schreiben

Kreatives Schreiben in der Zehntscheuer Deizisau

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jede Blutspende zählt: Blut spenden – Leben schenken!  

Drei Prozent der Bevölkerung spendet Blut. Dabei wird Blut täglich zur Behandlung von 
Patient:innen in Krankenhäusern benötigt.  
 
Täglich werden in Baden-Württemberg und Hessen mehr als 2.700 Blutspenden benötigt. Es 
gibt keine künstliche Alternative für Blut. Patientinnen und Patienten aller Altersklassen sind 
im Rahmen von Therapien auf die kontinuierliche und lückenlose Versorgung angewiesen. 
Rund ein Fünftel (19 %) der Blutspenden hilft zum Beispiel Patientinnen und Patienten, die 
infolge einer Krebserkrankung therapiert werden.   
 
 
Ihr Einsatz zählt! Jetzt Blut spenden und Leben schenken!  
 

Nächster Blutspendetermin: 
 
Montag, dem 20.03.2023  
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr  
Gemeindehalle, Altbacher Str. 7 
73779 DEIZISAU 
 
Jetzt Blutspendertermin einfach online reservieren unter www.blutspende.de/termine 
 
 
Hätte, könnte, sollte – einfach machen! Benötigt wird für eine Blutspende nur ca. eine Stunde 
Zeit, davon dauert die reine Blutentnahme bloß knapp 10 Minuten. 
 
So läuft‘s: Ablauf einer Blutspende 
1. Im Vorfeld Wunschtermin online sichern 
2. Anmeldung vor Ort unter Vorlage des Personalausweises 
3. Ausfüllen des medizinischen Fragebogens zur Abfrage der Spendevoraussetzungen 
4. Mit einem kleinen Piks in den Finger wird der Hämoglobinwert bestimmt 
5. Ärztliches Gespräch zur Feststellung der Spendefähigkeit 
6. Die Blutspende: Abnahme von ca. 500ml Blut 
7. Ruhepause und Verpflegung im Anschluss an die Spende 
 
 
 
Alle Termine sowie kurzfristige Änderungen, aktuelle Maßnahmen und Informationen rund um 
das Thema Blutspende erhalten Interessierte online unter www.blutspende.de oder telefonisch 
kostenfrei unter 0800 11 949 11. Die Teilnahme an der Blutspende ist nur mit 
Terminreservierung möglich.  
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Wegfall des Vorverkaufsrabatts
Der 10-prozentige Vorverkaufsrabatt auf Saisonkarten ent-
fällt. Saisonkarten sind dennoch weiterhin auch im Vorfeld 
zu erwerben. Die Verkaufszeiten werden rechtzeitig im 
Amtsblatt bekannt gegeben. Eine Saisonkarte kostet 81,00 € 
für Erwachsene und 38,00 € für Kinder und Jugendliche. Die 
Eintrittspreise sind unverändert im Vergleich zum Vorjahr.

Optimierung Kassenzeiten
Der Ticketautomat sowie die online Ticketbuchung ermögli-
chen eine weitere Optimierung der Kassenzeiten.
Wir bitten um Beachtung und freuen uns auf eine besucher-
reiche Badesaison 2023!

Gemeindeverwaltungsverband 
Plochingen-Altbach-Deizisau

Öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung 
des Gemeindeverwaltungsverbandes Plochingen-
Altbach-Deizisau

Am Montag, dem 06.03.2023, Beginn 18:00 Uhr findet 
im Sitzungssaal des Rathauses Altbach eine Sitzung der 
Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsver -
bandes Plochingen statt.

Tagesordnung
1. Änderung der Verbandssatzung des Gemeindever-

waltungsverbandes Plochingen - Altbach - Deizisau 
und der Vereinbarung über die Verwaltungsleihe 
vom 24.03.2014 /
08.04.2014
(Vorlagen-Nr.: GVV/001/2023)

2. Einrichtung eines Klimamanagements
(Vorlagen-Nr.: GVV/002/2023)

3. Bekanntgaben und Verschiedenes

Die Einwohnerschaft ist zu dieser ö�entlichen Sitzung ein-
geladen.
Die Bekanntmachung einer Sitzung und die Vorlagen zu den 
einzelnen ö�entlichen Tagesordnungspunkten können auf 
der Homepage der Stadt Plochingen (www.plochingen.de/ 
Verwalten und Gestalten/Gemeinderat) im sog. Rats- und 
Bürgerinformationssystem aufgerufen werden (direkter 
Link: https://plochingen.gremien.info/).

Landratsamt

Nächste Schadstoffsammlung im Landkreis  
Esslingen ab 11. März – Schadstoffmobil kommt 
zu 19 Sammelstellen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb teilt mit, dass die nächste mobi-
le Schadsto�sammlung im Landkreis Esslingen vom 11. März 
bis 05. April 2023 durchgeführt wird. An zehn Tagen werden 
an insgesamt 19 Sammelstellen Abfälle aus Privathaushalten 
in haushaltsüblicher Menge angenommen, die aufgrund ih-
res Schadsto�gehaltes nicht in die Restmülltonne geworfen 
werden dürfen.
Bei der Schadsto�sammlung werden angenommen: Abbeiz-
laugen, Autop�egemittel, �üssige Farben und Lacke, mine-
ralische Fette, Fleckentferner, Putzmittel, Hobbychemikalien, 
lösemittelhaltige Klebsto�e, Rostschutzmittel, Säuren, Lau-
gen, P�anzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, 
Spraydosen mit Restinhalt, Verdünner, quecksilberhaltige 
Abfälle usw.
Die schadsto�haltigen Abfälle sind dicht verschlossen, mög-
lichst in der Originalverpackung und eindeutig gekenn-
zeichnet, abzugeben. Sie dürfen keinesfalls am Haltepunkt 
des Schadsto�mobils einfach abgestellt werden.
Nicht angenommen werden zum Beispiel: ausgetrocknete 
Farben, Altmedikamente, Leuchtsto�röhren, Energiespar-
lampen, Feuerlöscher, Altbatterien und Altöl.
Ausgetrocknete Farben und Medikamente gehören in die 
Restmülltonne. Leuchtsto�röhren und Energiesparlampen 
können kostenlos bei jeder Sammelstelle für Elektro- und 
Elektronikschrott abgegeben werden. Altöl, Kleinbatterien 
und Autobatterien müssen vom Handel zurückgenommen 
werden. Feuerlöscher entsorgen z.B. Fachbetriebe für die 
Wartung von Feuerlöschern.
Die Haltepunkte und Termine des Schadsto�mobils stehen 
im Müll-Kalender 2023 und können über die Homepage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes, www.awb-es.deunter „Abfallin-
fo/Problemsto�e“ abgerufen werden.
Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0800 931 25 26, 
service-awb@lra-es.de, www.awb-es.de.

Stadt / Gemeinde Standort Tag Datum Uhrzeit

Esslingen­Zell Steinbeisstraße 25, John­F.­Kennedy­Schule Sa 11.03.23 08:00 ­ 12:00

Esslingen­Hegensberg 1 Römerstraße, Jägerhaus Parkplatz Tennisanlage Sa 11.03.23 13:00 ­ 16:00

Lenningen­Ober­/Unter­ Pouilly­Platz 1, Parkplatz Sporthalle Mo 13.03.23 10:00 ­ 12:00

Neuffen Auchtertstraße, Parkplatz Feuerwehrhaus Mo 13.03.23 13:00 ­ 17:00

Weilheim an der Teck Carl­Benz­Straße, Bauhof  Mi 15.03.23 08:00 ­ 12:00

Wendlingen am Neckar Speckweg, Freibadparkplatz Mi 15.03.23 13:30 ­ 18:00

LE­Leinfelden Randweg, Parkplatz Sportzentrum Mo 20.03.23 08:30 ­ 11:30

Ostfildern­Ruit Brunnwiesenstraße, städtischer Lagerplatz  Mo 20.03.23 13:30 ­ 17:30

Filderstadt­Plattenhardt Im Weilerhau, Parkplatz Mi 22.03.23 08:00 ­ 12:30

Aichtal­Aich Mühläcker, Parkplatz Festhalle Mi 22.03.23 14:00 ­ 18:00

Reichenbach an der Fils Karlstraße 30, Parkplatz Brühlhalle Mo 27.03.23 08:00 ­ 13:00

Plochingen Marquardtstraße Mo 27.03.23 14:00 ­ 18:00

Nürtingen­Kernstadt Kornbeckstraße, Freibadparkplatz  Mi  29.03.23 08:00 ­ 13:00

Großbettlingen Parkplatz am Heerweg (P 2 Bettlinger Forum) Mi  29.03.23 14:00 ­ 17:00

Kirchheim unter Teck Parkplatz Ziegelwasen Sa 01.04.23 08:00 ­ 15:00

Wolfschlugen Winkelwiesen 1, Parkplatz Feuerwehrhaus Mo 03.04.23 09:00 ­ 12:00

Unterensingen Schulstraße, Parkplatz Bettwiesenhalle Mo 03.04.23 13:00 ­ 17:00

Esslingen­Berkheim Parkplatz Jakobstraße (beim Recyclinghof) Mi 05.04.23 08:30 ­ 12:30

Denkendorf Mühlhaldenstraße, Parkplatz Festhalle/Stadion Mi 05.04.23 13:30 ­ 17:30

Schadstoff-

sammlung 

Frühjahr 2023
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Jugendliche im Rausch - Prävention und alternative 
Erlebnisformen - kostenloses Schulungsangebot 
für pädagogische Fachkräfte

Pandemie, Klimawandel, Krieg in Europa: Jugendliche wach-
sen in schwierigen Zeiten auf. Einige Jugendliche suchen 
Ablenkung durch den Rausch, der meist mit einem Risiko 
verbunden ist. Gerade in der Faschingszeit lesen wir immer 
wieder von exzessivem Alkoholkonsum. Nach zwei Jahren 
Corona freuen sich viele auf diese „Auszeit“.
Das Bedürfnis nach Rausch und Risiko beschäftigte die Teil-
nehmenden eines Workshops, der von Christiane Heinze, 
Beauftragte für Suchtprävention, in Kooperation mit dem 
Kreisjugendring Esslingen e.V. im Jugendzentrum Penthaus 
in Neuhausen veranstaltet wurde. Als Referentin eingela-
den war Michelle Knötzsch, Mitgestalterin der Plattform 
feelOK.de und Mitarbeiterin des Baden-Württembergischen 
Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH 
(bwlv).
„Was suchen Jugendliche? Welche Informationen brauchen 
Jugendliche zum Thema Rausch und Risiko? Und vor allem, 
wie können sie erreicht werden? Das waren die zentralen 
Fragestellungen des Workshops“, so Christiane Heinze.
Die Onlineplattform feelOK.de des Baden-Württembergi-
schen Landesverbands für Prävention und Rehabilitation 
gGmbH (bwlv) bietet Jugendlichen ein breites Spektrum an 
Informationen, interaktiv aufgearbeitet oder mit Videos und 
Selbsttests verdeutlicht.
Fachkräfte der Jugendsozialarbeit ebenso wie Lehrkräfte und 
Schulsozialarbeitende werden mit einsatzbereiten Ablauf-
plänen, Methoden und Arbeitsblättern bei der Umsetzung 
dieses und weiterer Themen wie soziale Ängste, Medien, 
Abhängigkeiten und vieles mehr in der Schule unterstützt. 
Über ein kostenloses Schulungsangebot erhalten Fachkräfte 
praxisorientiert einen Überblick über die digitalen und ana-
logen Nutzungsmöglichkeiten der Gesundheitsplattform.
„Im Grunde geht es darum, die Kompetenz zu besitzen, 
Rauscherlebnisse und selbst gewählte Risikosituationen be-
wusst und dadurch gefahrenreduzierend zu gestalten. Unser 
Ziel ist es, Jugendliche und damit auch Fachkräfte in der Ar-
beit mit Jugendlichen dabei zu unterstützen“, sagt Michelle 
Knötzsch.
Viele Ideen sind entstanden: Rausch geht auch anders, es 
braucht weder Alkohol noch Drogen dazu! Rausch ist viel-
fältig, wichtig ist das Glücksemp�nden, das auch in erlebnis-
pädagogischen Angeboten, auf einem Berggipfel oder mit 
lauter Musik erreicht werden kann. Manchmal sind Rausch 
und Risiko aber viel zarter und leiser: sich etwas trauen, auf 
jemanden zugehen, ein Lächeln….
Der Grundstein wurde gelegt. Inspiriert und mit vielen Ideen 
wird am Thema weitergearbeitet. Die Ideen sollen in weitere 
Aktionen im Rahmen der Jugendarbeit und feelOK.de um-
gesetzt werden. Interessierte können gerne dazu kommen.
Informationen zur Gesundheitsplattform und Schulungster-
mine �nden Sie auf: www.feelOK.de

Weitere Informationen
Landratsamt Esslingen, Christiane Heinze, 
Beauftragte für Suchtprävention, Telefon 0711 3902-41578,
E-Mail: suchtpraevention@LRA-ES.de
Landkreis Esslingen - Sucht und Prävention
(landkreis-esslingen.de)

 
Workshop Suchtprävention des Landkreises Esslingen und  
feelOK.de Foto: Landratsamt Esslingen, Heinze

Weitere Fälle von Geflügelpestvirus im Landkreis 
Esslingen nachgewiesen – Aufstallungspflicht im 
ganzen Kreisgebiet

Das Landratsamt Esslingen hat aufgrund weiterer Nach-
weise der Geflügelpest bei Wildvögeln die Aufstallungs -
pflicht für Geflügel auf den gesamten Landkreis erwei -
tert. In einem 500 Meter breiten Korridor zu beiden 
Seiten des Neckars muss Geflügel bereits seit dem 10. 
Februar 2023 in Ställen gehalten werden.
Bei einer in Oberesslingen aufgefundenen Möwe hat das 
Untersuchungsamt in Fellbach nun ebenfalls Vogelgrippevi-
ren festgestellt. Proben einer weiteren Möwe be�nden sich 
noch in der Abklärung. Zudem melden benachbarte Land-
kreise weitere Fälle in unmittelbarer Nähe zur Kreisgrenze. 
Vor diesem Hintergrund muss zwischen Schurwald und 
Albtrauf von einer steigenden Infektionsgefahr für Wildvö-
gel und Ge�ügel ausgegangen werden. Das Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt im Landratsamt Esslingen 
erweitert die Aufstallungsp�icht für Ge�ügel mit Allgemein-
verfügung vom 24.02.2023 entsprechend auf das gesamte 
Kreisgebiet.
Die Haltung von Ge�ügel hat für die nächsten Wochen nur 
noch in geschlossenen Ställen zu erfolgen. Alternativ kann 
ein Freilauf genutzt werden, wenn er sicher vor dem Kon-
takt mit Wildvögeln schützt. Die Maßnahme ist zunächst bis 
zum 31.03.2023 befristet. Sie betri�t etwa 1.700 Ge�ügel-
haltungen, von großen landwirtschaftlichen Betrieben bis 
zu den privaten Kleinsthaltungen. Zu den Tieren, die vor ei-
ner Ansteckung geschützt werden müssen, gehören neben 
Hühnern auch Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, 
Wachteln, Enten, Gänse, Strauße, Emus und Nandus.
Die Allgemeinverfügung ist auf der Startseite des Landkrei-
ses unter dem Titel „Allgemeine Informationen“ und unter 
„Ausschreibungen/Bekanntmachungen“ abrufbar unter 
www.landkreis-esslingen.de

VERLAGSTIPPS:

Bei PDF-Dateien müssen alle Schriften eingebettet sein.
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Allgemeinverfügung  des Landratsamtes Esslingen

Allgemeinverfügung
des Landratsamtes Esslingen zum Schutz vor der 

Aviären-Influenza (Geflügelpest)
vom 24.02.2023

Das Landratsamt Esslingen erlässt auf Grund von Art. 70 Abs. 
1 Buchstabe b und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1 
Buchstabe d der Verordnung (EU) 2016/429, § 6 Abs. 2, §7 
Abs. 5, § 13 Abs. 1 und 2 sowie § 65 der Ge�ügelpest-Verord-
nung, i.V.m. § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 des Tiergesundheits-

gesetzes, § 4 der Viehverkehrsverordnung und § 2 Abs. 2 des 
Tiergesundheitsausführungsgesetzes unter Aufhebung der 
Allgemeinverfügung vom 10.02.2023 folgende neue

Allgemeinverfügung:
1.   Alle Ge�ügelhalter auf dem Gebiet des Landkreises Ess-

lingen haben mit sofortiger Wirkung das Ge�ügel (zum 
Ge�ügel zählen Hühner, Truthühner, Perlhühner, Reb-
hühner, Fasane, Wachteln, Enten, Gänse, Strauße, Emus 
und Nandus) aufzustallen. Dies gilt sowohl für gewerbli-
che wie für private Haltungen.

Ge�ügel darf danach nur
a)  in geschlossenen Ställen,
b)   unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach 

oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und 
einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten 
Seitenbegrenzung bestehen muss, gehalten werden. Die 
P�icht zur Aufstallung besteht nicht für Haltungen, welche 
nach Satz 1 Buchstabe b als Abdeckung Netze oder Gitter 
mit einer Maschenweite von maximal 25 mm aufweisen, 
oder für sonstige Haltungen, soweit die zuständige Behör-
de im Einzelfall eine Ausnahme gemäß § 13 Absatz 3 der 
Ge�ügelpest- Verordnung erteilt. Für Haltungen, welche 
unter die allgemeine Ausnahme nach §13 Abs. 1 Satz 2 fal-
len, werden als Untersuchungseinrichtungen für die ver-
p�ichtenden virologischen Untersuchungen von Enten, 
Gänsen und Laufvögeln nach § 13 Absatz 4 Satz 2 und Ab-
satz 5 der Ge�ügelpest-Verordnung die Chemischen und 
Veterinäruntersuchungsämter in Baden- Württemberg / 
das Staatliche Tierärztliche Untersuchungsamt Aulendorf 
- Diagnostikzentrum bestimmt.

2.   Für Ge�ügelhaltungen bis einschließlich 1.000 Stück Ge-
�ügel im Landkreis Esslingen hat der Tierhalter folgende 
Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten:

a) Das Tränken mit Dach- und Ober�ächenwasser ist verbo-
ten. Futter und Einstreu sind für Wildvögel unzugänglich 
zu lagern.

b) Die Ge�ügelhaltungen sind gegen unbefugten Zutritt zu 
sichern.

c) Beim Betreten der Ge�ügelhaltungen ist betriebseigene 
Schutzkleidung
(einschließlich Stiefel) oder Einwegschutzkleidung an-
zulegen. Betriebseigene Schutzkleidung ist mindestens 
1 Mal pro Woche zu waschen. Einwegschutzkleidung ist 
nach Gebrauch unverzüglich unschädlich zu beseitigen. 
Es sind geeignete Einrichtungen zur Reinigung und Des-
infektion des Schuhzeugs bereitzustellen.

d) Es ist eine Möglichkeit zum Waschen der Hände vorzu-
sehen.

e) Nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Ge�ügel 
sind die dazu eingesetzten Gerätschaften zu reinigen 
und zu desin�zieren.

f ) Vom Tierhalter für den eigenen Bestand eingesetzte 
Transportfahrzeuge und – behältnisse für Ge�ügel sind 
nach jeder Verwendung zu reinigen und zu desin�zieren.

g) Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in 
der Ge�ügelhaltung eingesetzt und in mehreren Ställen 
oder von mehreren Betrieben gemeinsam benutzt wer-
den, sind jeweils vor der Benutzung in einem anderen 
Stall oder im abgebenden Betrieb vor der Abgabe zu rei-
nigen und zu desin�zieren.
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4.   Auf die Vorgaben der Ge�ügelpestverordnung hin-
sichtlich Früherkennung bei gehäuften Verlusten wird 
hingewiesen. So hat der Tierhalter in folgenden Fällen 
unverzüglich durch tierärztliche Untersuchungen das 
Vorliegen von Hochpathogener aviärer In�uenza (Ge�ü-
gelpest) oder Niedrigpathogener aviärer In�uenza aus-
schließen zu lassen:

•	 Bestandsgröße bis 100 Tiere: Verluste von mind. 3 Tieren 
innerhalb eines Tages

•	 Bestandsgröße über 100 Tiere: Verluste von über 2% der 
Tiere innerhalb eines Tages,

•	 bei Abnahme der Legeleistung oder durchschnittlichen 
Gewichtszunahme von über 5%,

•	 bei reinen Enten- oder Gänsebeständen bei Verlusten von 
mehr als der dreifachen üblichen Sterblichkeit oder bei Ab-
nahme der üblichen Gewichtszunahme oder Legeleistung 
von über 5% über einen Zeitraum von mehr als 4 Tagen.

  Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur 
Früherkennung sind an den Landesuntersuchungsein-
richtungen durchzuführen, sie erfolgen dort kostenfrei.

5.   Der Besitzer hat Falltiere (verendete Tiere) u.a. so aufzu-
bewahren, dass Menschen nicht unbefugt und Tiere nicht 
mit diesen in Berührung kommen können (§ 10 Absatz 1 
TierischeNebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG). 
Die Tierkörper oder Tierkörperteile unterliegen der Ver-
p�ichtung zur unschädlichen Beseitigung (§ 3 TierNebG).

6.   Für den Transport verwendete Behältnisse und Gerät-
schaften sind nach jedem Transport, spätestens jedoch 
nach Ablauf von 29 Stunden seit Beginn des Transportes 
zu reinigen und zu desin�zieren (§ 17 Absatz 1 Viehver-
kehrsverordnung).

7.   Der Wegfall der aufschiebenden Wirkung wird angeord-
net nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsord-
nung, soweit nicht nach § 37 Satz 1 TierGesG der Wegfall 
der aufschiebenden Wirkung bereits per Gesetz angeord-
net ist. Widerspruch und Anfechtungsklage haben daher 
keine aufschiebende Wirkung.

8.   Gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 der Ge�ügelpest-Verordnung 
kann die zuständige Behörde (Landratsamt Esslingen 
- Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt –) für 
bestimmte Haltungen oder Örtlichkeiten Ausnahmen 
vorsehen, soweit Belange der Tierseuchenbekämpfung 
nicht entgegenstehen und sichergestellt ist, dass der 
Kontakt zu Wildvögeln auf andere Weise weitestgehend 
vermieden wird; dabei dürfen Netze oder Gitter zur Ver-
meidung des Kontaktes zu Wildvögeln nur genutzt wer-
den, wenn sie als Abdeckung nach oben eine Maschen-
weite von nicht mehr als 25 mm aufweisen.

  Bei Erteilung einer solchen Ausnahme sind zusätzlich die 
Vorgaben des § 13 Abs. 4 der Ge�ügelpest-Verordnung 
zu beachten: Demnach sind Enten, Gänse und Laufvö-
gel räumlich getrennt von sonstigem Ge�ügel zu halten 
und vierteljährlich virologisch auf hochpathogenes avi-
äres In�uenzavirus zu untersuchen. Alternativ kann der 
Tierhalter Enten, Gänse und Laufvögel zusammen mit 
Hühnern oder Puten halten, soweit die Hühner oder Pu-
ten dazu dienen, die Einschleppung oder Verschleppung 
der Ge�ügelpest in den Bestand frühzeitig zu erkennen. 
In diesem Fall muss der Tierhalter die in Anlage 2 Spalte 
2 der Ge�ügelpest- Verordnung vorgesehene Anzahl von 
Hühnern oder Puten halten und weitergehende Au�a-
gen erfüllen; insbesondere hat er jedes verendete Stück 
Ge�ügel in einer Landesuntersuchungseinrichtung un-
verzüglich virologisch auf hochpathogenes aviäres In�u-
enzavirus untersuchen zu lassen.

h Der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen 
zur Aufbewahrung von verendetem Ge�ügel ist nach je-
der Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, zu 
reinigen und zu desin�zieren.

i Im Bedarfsfall ist eine ordnungsgemäße Schadnagerbe-
kämpfung durchzuführen.

Die Regelungen nach Nr. 2 a) – i) gelten für Ge�ügelhaltun-
gen über 1.000 Stück Ge�ügel bereits aufgrund § 6 Absatz 1 
der Ge�ügelpest-Verordnung.

3.   Ge�ügelausstellungen, Ge�ügelmärkte und Veranstal-
tungen ähnlicher Art im Landkreis Esslingen sind in ge-
schlossenen Räumen durchzuführen.

4.   Die in den Nr. 1 bis 3 getro�enen Regelungen zur Be-
schränkung des Personenverkehrs und zur Reinigung, 
Desinfektion und Entwesung sind gemäß § 37 Satz 1 Nr. 
7 und 8 Tiergesundheitsgesetz sofort zu vollziehen; für 
die übrigen getro�enen Regelungen wird gemäß

  § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung die soforti-
ge Vollziehung angeordnet.

5.   Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung als bekannt gegeben. Sie ist befristet bis zum 
Ablauf des 31. März 2023, solange keine ö�entliche Be-
kanntgabe einer Fristverlängerung erfolgt.

Hinweise:
1.   Auf die Vorgaben gemäß § 3 und § 4 Absatz 1 Nummer 

1 der Ge�ügelpestverordnung hinsichtlich der allgemein 
geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie 
zur Früherkennung bei gehäuften Verlusten wird hinge-
wiesen. Auf die P�ichten des Unternehmers (Tierhalters) 
nach Artikel 10 der der Verordnung (EU) 2016/429, ins-
besondere zur Minimierung des Risikos hinsichtlich der 
Ausbreitung von Tierseuchen und zur Verp�ichtung ggf. 
geeignete Maßnahmen zum Schutz von biologischen 
Gefahren gegen wildlebende Tiere zu ergreifen, wird hin-
gewiesen.

2.   Alle Ge�ügelhalter, die ihrer P�icht zur Meldung des ge-
haltenen Ge�ügels bisher noch nicht nachgekommen 
sind, haben die Haltung von Ge�ügel unverzüglich beim 
Landratsamt Esslingen- Veterinär-und Lebensmittelüber-
wachungsamt - anzuzeigen. Dies gilt ebenso für die Ab-
meldung aufgegebener Ge�ügelhaltungen.

3.   Ge�ügelhalter haben, unabhängig von der Größe des 
Betriebs, die Zu- und Abgänge von Ge�ügel sowie die Le-
geleistung und die Anzahl der verendeten Tiere zu doku-
mentieren. Grundlage hierfür sind Artikel 102 der Verord-
nung (EU) 2016/429 sowie Artikel 22 (Zu- und Abgänge) 
und Artikel 25 (Produktionsleistung/ Morbiditätsrate) der 
Delegierten-Verordnung (EU) 2019/2035 zu führen.

  Auf die Vorgaben gemäß § 2 Absatz 2 der Ge�ügelpest-
verordnung wird hingewiesen. Wer Ge�ügel hält, hat ein 
Register nach Satz 2 zu führen. In das Register sind unver-
züglich einzutragen:

- 1 im Falle des Zugangs von Ge�ügel Name und Anschrift 
des Transportunternehmens und des bisherigen Tierhal-
ters, Datum des Zugangs sowie Art des Ge�ügels,

- 2 im Falle des Abgangs von Ge�ügel Name und Anschrift 
des Transportunternehmens und des künftigen Tierhal-
ters, Datum des Abgangs sowie Art des Ge�ügels,

- 3 für den Fall, dass mehr als 100 Stück Ge�ügel gehalten 
werden, je Werktag die Anzahl der verendeten Tiere,

- 4 für den Fall, dass mehr als 1 000 Stück Ge�ügel gehalten 
werden, je Werktag zusätzlich die Gesamtzahl der geleg-
ten Eier jedes Bestandes,

- 5 im Falle der Abgabe von Ge�ügel auf einer Ge�ügelaus-
stellung oder einer Veranstaltung ähnlicher Art zusätzlich
a) die Anzahl und
b) die Kennzeichnung des Ge�ügels.


